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Förderung kultureller Bildung im Deutschen Künstlerbund

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut Bundeszentrale für politische Bildung meint kulturelle Bildung den 
„Lern- und Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Um-
welt und der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringun-
gen“ (www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59910/was-ist-kult
urelle-bildung?p=all, abgerufen am 23. Juli 2019). Sie befähige Bürgerinnen 
und Bürger zur „Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation mit positiven 
Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt“ (ebd.). Durch die Teilha-
be an Kultur kann ein gemeinsames Kulturverständnis geschaffen und somit 
der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. Auch deshalb rückt die 
kulturelle Bildung immer stärker in den Blick der Öffentlichkeit (www.bmb
f.de/de/kulturelle-bildung-5890.html, abgerufen am 17. Juli 2019). Gerade im 
letzten Jahrzehnt hat die Diskussion um die Wichtigkeit kultureller Bildung an 
Fahrt aufgenommen. So wird sie als ebenso wichtig für die Identitätsfindung 
von Gemeinschaft und Individuum wie auch für die Stärkung des Selbstbe-
wusstseins im Umgang mit eigenen Ideen angesehen (www.bmbf.de/de/kultur
elle-bildung-macht-kinder-selbstbewusst-2629.html, abgerufen am 17. Juli 
2019). Kulturelle Bildung hat, als Bestandteil von Bildung, drei Funktionen: 
Sie trägt zur Persönlichkeitsbildung bei, ermöglicht politische und gesell-
schaftliche Teilhabe und bereitet letztlich auch auf die Berufstätigkeit vor 
(www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59910/was-ist-kulturell
e-bildung?p=all, abgerufen am 23. Juli 2019). In der Diskussion um die Integ-
ration und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund spielt kulturelle Bildung deshalb eine wichtige Rolle (www.kubi-onlin
e.de/artikel/kulturelle-bildung-gesellschaftlicher-zusammenhalt-subjekte-staer
ken-rahmenbedingungen, abgerufen am 17. Juli 2019).

Die Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen kann das Selbstbewusstsein 
von Kindern und Jugendlichen fördern und ein gemeinsamer Lernprozess 
kann die Entwicklung von Team- und Kritikfähigkeit unterstützen (www.bmb
f.de/de/kulturelle-bildung-macht-kinder-selbstbewusst-2629.html, abgerufen 
am 17. Juli 2019). Kulturelle Bildung richtet sich im Rahmen des Lebenslan-
gen Lernens an Lernende aller Altersklassen und unterstützt so auch den gene-
rationsübergreifenden Diskurs.
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Auch die Auseinandersetzung mit Ideen und Konzepten, die unsere Gesell-
schaft geprägt haben und prägen, kann Teil kultureller Bildung sein, somit den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und neue Kommunikationskanäle 
öffnen (www.kubi-online.de/artikel/kulturelle-bildung-gesellschaftlicher-zusa
mmenhalt-subjekte-staerken-rahmenbedingungen, abgerufen 17. Juli 2019).

Die Reflexion der eigenen Kultur und die Findung der eigenen Identität eröff-
nen uns einen neuen Horizont und ermöglichen uns einen ungezwungenen 
Umgang mit Ideen und Konzepten anderer Kulturen. Die Auseinandersetzung 
mit kulturellen Inhalten wie Musik, Bildender Kunst, Literatur, Theater und 
Tanz hilft Menschen, ganz egal welcher Altersklasse, eine breitere Allgemein-
bildung zu erlangen. So ermöglicht sie auch, neben der Vorbereitung auf die 
Berufstätigkeit, politische und gesellschaftliche Teilhabe (www.bpb.de/gesells
chaft/bildung/kulturelle-bildung/59910/was-ist-kulturelle-bildung?p=1, abge-
rufen am 29. März 2019).

Hinsichtlich der genannten Aspekte bedarf es nach Ansicht der Fragesteller 
einer genaueren Beleuchtung, inwieweit schon heute kulturelle Bildung einen 
wesentlichen Bestandteil in der vom Staat geförderten öffentlichen Kulturor-
ganisation darstellt. In den Augen der Fragesteller ist kulturelle Bildung auch 
eine wichtige Aufgabe der vom Bund im Rahmen des Etats der Bundesbeauft-
ragten für Kultur und Medien geförderten öffentlichen Kulturorganisationen.

1. Wie hoch ist der Anteil des Zuschusses, den der Deutsche Künstlerbund 
aus dem Bundeshaushalt erhält, der für kulturelle Bildung aufgewendet 
wird (bitte absolut und prozentual angeben)?

Der Deutsche Künstlerbund e. V. wird mit einer Projektförderung durch die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert. Der 
Anteil der Bundesmittel, der für Projekte kultureller Vermittlung aufgewendet 
wird, lässt sich nicht beziffern, da die Zuschüsse keinen einzelnen Ausgabe-
gruppen zugeordnet werden.

2. Welche konkreten Vereinbarungen hat die Bundesregierung mit dem Deut-
schen Künstlerbund bezüglich der Förderung kultureller Bildung getrof-
fen?

Die Projektförderung der BKM an Zuwendungsempfänger ist mittels Auflage 
im Zuwendungsbescheid grundsätzlich mit dem Ziel aktiver Bildungs- und Ver-
mittlungsarbeit verbunden, so auch beim Deutschen Künstlerbund e. V.

3. Welche Instrumente nutzt der Deutsche Künstlerbund nach Kenntnis der 
Bundesregierung aktuell im Bereich der kulturellen Bildung (bitte aufzäh-
len und erläutern)?

a) Hat die Bundesregierung Kenntnisse über konkrete Pläne des Deut-
schen Künstlerbunds bezüglich einer Erweiterung des Angebotes für 
kulturelle Bildung, und wenn ja, welche Veränderungen sind vorgese-
hen?

b) Hat die Bundesregierung Kenntnisse über konkrete Pläne des Deut-
schen Künstlerbunds bezüglich einer Einschränkung des Angebotes 
für kulturelle Bildung, und wenn ja, welche Veränderungen sind vor-
gesehen?

Der Deutsche Künstlerbund e. V. hat von sich aus einen allgemeinen Vermitt-
lungsauftrag, da er die Interessen der bildenden Kunst im Allgemeinen und ih-
rer Künstlerschaft im Besonderen unmittelbar und ausschließlich fördert. Dazu 
gehören unter anderem: Beziehungen unter Künstlerinnen und Künstlern im 
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Geist der Toleranz und Äußerungsfreiheit durch Zusammenkünfte und Sympo-
sien, die Darstellung und Wahrnehmung der Interessen seiner Mitglieder in der 
Öffentlichkeit sowie die Durchführung von Kunstausstellungen im In- und 
Ausland.
Der Bundesregierung sind keine Pläne zur Erweiterung oder Einschränkung des 
Angebots für kulturelle Bildung bekannt.

4. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die jährlichen Besucher- 
bzw. Nutzerzahlen für Angebote der kulturellen Bildung des Deutschen 
Künstlerbunds (bitte in absolut sowie in Relation zur Gesamtzahl der Be-
sucher bzw. Nutzer für die Jahre 2013 bis 2018 angeben)?

Der Anteil jährlicher Besucher- und Nutzerzahlen für Angebote kultureller Bil-
dung des Deutschen Künstlerbundes werden vom Deutschen Künstlerbund e. V. 
nicht erfasst und sind der Bundesregierung demnach nicht bekannt.

5. Welche Zielgruppen erreicht der Deutsche Künstlerbund nach Kenntnis 
der Bundesregierung bisher mit seinem kulturellen Bildungsangebot tat-
sächlich, und auf welche Zielgruppen ist er konzeptionell ausgerichtet?

Die kulturelle Vermittlung von Kunst und Kultur des Deutschen Künstlerbun-
des richtet sich auf regionaler und bundesweiter Ebene an ein breites und diver-
ses Publikum. Genaue Kenntnisse über die Zusammensetzung des Publikums 
und der Besucherinnen und Besucher der kulturellen Vermittlungsangebote lie-
gen der Bundesregierung nicht vor.
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